
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/10/18 Bsw18114/02
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.2006

Norm

EMRK Art6 Abs3 lite

1. EMRK Art. 6 heute

2. EMRK Art. 6 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Das durch Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK gewährte Recht auf unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher bezieht

sich nicht nur auf mündliche Stellungnahmen in der Hauptverhandlung, sondern auch auf schriftliche Unterlagen und

das Vorverfahren. Ein Angeklagter, der die Sprache des Gerichts nicht versteht oder nicht spricht, hat daher ein Recht

auf jene unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher, die notwendig ist, um die Sprache des Gerichts zu

verstehen und sich verständlich zu machen. Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK geht jedoch nicht soweit, dass jedes einzelne

Beweismittel oder o9zielle Dokument schriftlich übersetzt werden muss. Auch eine mündliche sprachliche

Unterstützung kann den Anforderungen der Konvention gerecht werden. Hermi gegen ItalienDas durch Artikel 6,

Absatz 3, Litera e, EMRK gewährte Recht auf unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher bezieht sich nicht

nur auf mündliche Stellungnahmen in der Hauptverhandlung, sondern auch auf schriftliche Unterlagen und das

Vorverfahren. Ein Angeklagter, der die Sprache des Gerichts nicht versteht oder nicht spricht, hat daher ein Recht auf

jene unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher, die notwendig ist, um die Sprache des Gerichts zu

verstehen und sich verständlich zu machen. Artikel 6, Absatz 3, Litera e, EMRK geht jedoch nicht soweit, dass jedes

einzelne Beweismittel oder o9zielle Dokument schriftlich übersetzt werden muss. Auch eine mündliche sprachliche

Unterstützung kann den Anforderungen der Konvention gerecht werden. Hermi gegen Italien
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